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Eine Reihe, den Feindinte.ressen e nt sp reche rids . Ha ndlu nge n wurden von 
feindlich-negativen Personen gegen Untersuchunqshaftsnstalten und de - 
ren Mitarbeiter unternocimen, die inmitten von Wohnaebieten lieaen und 
v o m  Fahrzeug- und Personenverkehr tangiert werden. Dabei im einzelnen 
vorgenommene Aktivitäten waren unter anderem, Beschimpfungen von Mit
arbeitern der Linie XIV mit verleumderischem Inhalt, das Absingen des 
"Deutschlandliedes" sowie Rufen faschistischer Losungen an den Unter
suchungshaft ans t alt e n , das Anschmieren von(f a schist i sehen Symbolen und 
Worten an Außeneinrichtungen der Untersuchungshaftanstalten, Versuche 
v o n  Ko n t а к t а u f na h men zu Verhafteten und- Sy mp at hrebe-k undungen durch”' 

entsprechende Zurufe sowohl vor den Untersuchungshaftanstalten als 
auch während der Zuführung von Verhafteten zu Gerichtsverhandlungen, 
anonyme und pseudonyme Telefonanrufe in Untersuchungshaftanstalten, 
teilweise verbunden mit der Androhung von Gewaltakten sowie der Be
einträchtigung der Dienstdurchführung von Sicherungsposten durch 
rowdyhafte Handlungen ^Jugendlicher.

Obwohl es sich bei den vorgenannten Handlungen um solche mit relativ 
geringem Häufigkeitsgrad handelt, dürfen die davon ausgehenden m ö g 
lichen Gefahren für die Gewährleistung der Sicherheit der .Untersu
chungshaftanstalten keinesfalls unterschätzt werden. Beispielsweise 
wurden an insgesamt 6 Untersuchungshaftanstalten des MfS Personen 
wahrgenommen, deren konkretes Verhalten auf die Vornahme von Beobach
tungen hinwies. Auch wurden Personen fest ges't eil t , die versucht hatter 
v o n  Untersuchungshaftanstalten Fotoaufnahmen zu fertigen, wobei sie 
die Vornahme der Handlungen mit persönlichen Motiven erklärten. Bei 
Feststellung derartiger Aktivitäten ist generell eine hohe W a c h s a m 
keit geboten, zumal sie Ausdruck zielgerichteter Feindhandlungen sein 
k ö n n e n .

So hatte sich der bereits genannte - einem Ansinnen des
Moterators des Zweiten Deutschen Fernsehens Löwenthal folgend - 
zur Unterstützunq des feindlichen Vorgehens gegen die DDR bereit- 
erklärt, illegal in die DDR einzudringen und unter Verwendung 
einer ihm zur Verfügung gestellten speziellen Ausrüstung ko n s p i 
rativ Filmaufnahmen von der Strafvollzugseinrichtung Cottbus a n 
zufertigen.


